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ll- 111 L~er Beilagen zu den Stenograp:-lischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FÜR FiNANZEN 

Zl. 5874-Pr .. 2/?6 \<1ien, 1976 07 12 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Pa.rle..m.ent 
,!Li. e n , 

. '+20 lAB 

1976 -07- 1 2 
zu lfOrl fJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr~ Kohlmaier und Genossen 
vom 13. Mai 1976, Nr .. 407/J, betreffend Weiterentwicklung 

.~ . 

des Familienlastenausgleiches, beehre ich mich, m.i.tzuteilen: 

Zu 1 und 2: 

Ichbeabsichtige'nicht, die Zielvorstellungen des Familien­
lastenausgleiches zu ändern. Vielmehr geht es darum~ die 
seit 1970 verfolgte Politik einer größtmöglichen Lastenab­
geltung unter BewahrUng des Grundsatzes, daß jedes Kind 
gleich förderungs~~rdig'ist, fortzusetzen. Die Verfolgung 
dieses Grundsa.tzes hat dazu geführt; daß heute die Förderung 
aus dem Familienlastena.usgleichsfonds effizienter und 
wirkungsvoller ist, und besser auf die tatsächliche Lasten­
abgeltung abgestimmt ist als je zuvor .. Seit 1970 wurde 
nämlich nicht nur die Familienbeihilfe von 200,- S monatlich 
für d.as 1. Kind auf nunmehr 420,- S, also um 110·%, ange­
hoben, sondern es wurden auch die. freie Schulfahrt und die 
Schulfahrtbeihilfe sowie die freien Schulbiicher eingeführt. 
Die beiden letzten Maßnahmen sind vor allem für kinder-
reiche und einkommensschwächere Familien von größter Bedeutun~~ .. 
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Im Durchschnitt gerechnet erfolgt durcb die freie Schul­
fahrt eine jäl'.:.rliche Entlastung von rund 1" 700,- S pro 

Kind und durch die freien Schulbücher yon 6":5,- S pro Kind .. 

Ferner wurde die Familienbeibilfe für erheblich behinderte 
Kinder verdrel.facht, das bedeutet, daß derzeit die Fam.:i..lien­
beihilfe für ein behindertes Kind pro !1onat :mindest~;:::lS 

1.260,-- S gegenüber 220,- S im Jahr 1970 beträgteHit dieser. 
mehr als Versechsfachung wurde nicht nur der Überlee~ng 
Rechnung getragen, daß die Erziehung und Pflege behinderter 
Kinder generell einen höheren Aufwand verursacht, sondern 
es werden auch Nachteile bei Bezug VOll Sachgegenständen, 
die die behinderten Kinder erleiden \.rirden, 8.usgeglichen~ 

Weiters wurde der Anspruch auf Familienbeihilfe für be­
hinderte Großjährige, die sich den Lebensunterhalt nicht 
selbst beschaffen können~ auch dann gesichert, wenn ihre 
Eltern gestorben sinde Sie haben in Hinkunft einen eigenen 
Familienbeihilfenanspruch wie eine minderjä...lu'ige Wa.ise. 

Insgesamt sind für diese Maßnahmen die Zuwendungen an die 
Familie aus dem FamilienlastenausgleiGhsfonds von 7 Mrd S 
im Jahr 1970 auf 18 Mrd S im heurigen Jahr, d.asist eine 
Zunahme von 155 % innerhalb von 6 Jahren, gestiegen. 

Zu 3: 
De.m Bundesministerium für Finanzen sin.d <.1.ie beim familien­
politischen Beirat aus der Konsumerhebung 1964 gewonnen 
Daten bekannt. 
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EU 4: 
Als Unterlage über die ge~in<1erten Erlle:-cbschancen von 
Müttern mit mehreren Kindern steht der IIBericht über 
die Lage der Familien in Österreich (:t'amilienbericht 1969) 11 

zur Verfügung_ 
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